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Sechs Wegmarken für eine Mediengesellschaft mit Zukunft – ein Essay
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Menschen verlässlich informieren und so, dass sie sich frei eine Meinung bilden können, 
ihnen ein Forum bieten für Diskussionen über Themen, die die Gesellschaft umtreiben, 
sowie die Mächtigen kritisch beobachten: Das macht Journalismus systemrelevant in einer 
Demokratie. Damit kann er einen Public Service, eine Dienstleistung erbringen, aus der 
Public Value entsteht, etwas „Wert“volles für die Gesellschaft. Redet man über „Public Service“, 
dann denken viele aber ausschließlich an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR), der 
zu diesem Dienst verpflichtet ist. Doch diese Leistung erbringen auch andere Medien: privatfi­
nanzierte, stiftungsfinanzierte. In diesem Essay wird argumentiert, medialen Public Service 
auf keinen bestimmten institutionellen Rahmen beschränkt, sondern generell als leitendes 
Prinzip für journalistische Leistungen zu sehen, die „systemrelevant“ sind, also förderlich für 
die Demokratie. Darin steckt auch Potenzial für eine Gegenkraft zur Tendenz zur Erosion von 
Demokratien. Die Argumentation verläuft entlang von Eckpunkten, an denen traditionelle In­
stitutionen (im deutschsprachigen Raum etwa ARD, ORF, SRG) ihren Public Service-Auftrag 
und damit die Rolle von Journalismus ausrichten – Demokratiebezug; Publikumserwartun­
gen und -bedürfnisse wie Information, Repräsentation, Regionalität; Gemeinwohl und Public 
Value. Und sie stützt sich auf Vorschläge, die Umsetzung von Public Service zu reformieren 
und besser an das durch digitale Transformation geprägte Umfeld anzupassen. Das führt 
zu sechs Wegmarken für eine demokratische Mediengesellschaft, deren Garant ein sich dem 
Public Service im erweiterten Sinn verpflichtender Journalismus ist.

Schlüsselwörter: Public Service, Public Value, Gemeinwohl, systemrelevanter Journalismus, 
Medienkompetenz

Medial Public Service as a Guarantor of Democracy?

Six Waypoints for a Media Society with a Future – An Essay

Providing people with reliable information so that they can form their own opinions, offering them a 
forum for discussing issues of societal concern, and critically scrutinizing those in power: these are the 
features that make journalism systemically important in a democracy. In this way, journalism can fulfill 
a Public Service that generates Public Value, contributing meaning fully to society. When people talk 
about “Public Service” in the context of media, they often think exclusively of Public Service Broadcasting 
(PBS), which is legally obliged to deliver such services. Yet other types of media—privately funded and 
foundation-supported outlets—also contribute to this mission. This essay argues that the concept of Public 
Service in the media should not be confined to specific institutional forms. Instead, it should be understood 
as a guiding principle for journalistic work that is systemically important, i.e., conducive to democracy. 
Adopting this broader understanding also holds potential to counter the ongoing erosion of democratic 
values. The argumentation follows key principles that traditional institutions such as ARD [Germany’s 
public broadcaster], ORF [Austria], and SRG [Switzerland] use to justify their Public Service mandate 
and journalistic role: democratic relevance; responsiveness to audience needs such as information, rep­
resentation, and regionality; and a commitment to the common good and public value. The analysis 
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draws on proposals for reforming Public Service media to better align it with a digitally transformed 
media landscape. It concludes with six waypoints for shaping a democratic media society, underpinned by 
journalism committed to medial Public Service in the broader, inclusive sense.

Keywords: public service, public value, common good, systemically important journalism, media 
literacy

Einleitung. Public Service – ein zentraler Auftrag unter massivem Druck

Public Service ist in der französischen Tradition, die bereits über 600 Jahre währt, eine ho­
heitliche Dienstleistung, die unabdingbar ist für die Gleichbehandlung der Menschen. Dazu 
gehören in Frankreich die Post, die Kanäle, die Straßen, die Eisenbahnen, das Telegrafen- 
und Telefonsystem sowie die Versorgung mit Wasser, Gas, Salz und Elektrizität.

In den USA bedeutet Public Service einerseits die öffentliche Versorgung mit Gas, 
Strom, Telefon und Wasser; andererseits spricht man auch von Public Service beim frei­
willigen Dienst der Bürger:innen für die Gemeinschaft. Public Service ist demnach ein 
Dienst an der öffentlichen Sache (vgl. Blum, 2002). Die Briten haben den Begriff in den 
Medienbereich übertragen, und zwar mit der Ankunft des Hörfunks: Die BBC agierte von 
1927 an als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, als „Britisch Broadcasting Corporation“, 
die sich durch Rundfunkbeiträge finanziert. Sie steht im Dienst der Allgemeinheit, ist 
aber unabhängig von der Regierung. Und sie gilt als Modell für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in Europa und damit auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Public Service leistende Medien fungieren in demokratischen Gesellschaften als eine 
Vertrauens-, Kritik- und Kontrollinstanz. Ihre Kernaufgabe ist es, mit journalistischen Mit­
teln Öffentlichkeit herzustellen über Themen, die Bürger:innen kennen müssen, um am 
Gemeinwesen teilnehmen und informiert Wahlentscheidungen treffen zu können. Journa­
lismus hat das Ziel, Öffentlichkeit sowohl herzustellen als auch die Öffentlichkeit mit gesell­
schaftlich relevanten Informationen zu versorgen. Mündige Bürger:innen sollen Zugang 
haben zu geprüften, verifizierten Informationen; sie sollen die Gelegenheit haben, sich zu 
bilden, sich unterhalten zu lassen und über Themen, die sie umtreiben, zu diskutieren. 
Entsprechend gehört zum medialen Public Service die Dienstleistung, ein Forum für den 
Diskurs zu bieten. Eine wichtige Zielrichtung ist das Gemeinwohl, also das, was vielen 
zugutekommt. Damit (medialer) Public Service effizient ist, muss die Beziehung von Medi­
enschaffenden und ihren Zielpublika auf Dialog, Teilhabe und Transparenz setzen. Nur so 
können sich beide Seiten über Erfahrungen und Erwartungen verständigen. Nur so kann 
Bürger:innen gegenüber klar gemacht werden, welchen Kriterien folgend die Leistungen 
erbracht werden.

Public Service ist eine Dienstleistung, aus der sich Public Value – etwas „Wert“volles für 
die Gesellschaft und für eine vitale Demokratie – entwickeln lässt. Dieser Dienst ist ein ge­
setzlicher Auftrag. In der Schweiz bildet das Radio- und Fernsehgesetz die Grundlage, in 
Österreich das ORF-Gesetz und in Deutschland, das in diesem Beitrag im Vordergrund 
steht, der Medienstaatsvertrag. Dort werden die von Anbeginn als ausdrücklicher Auftrag 
gültigen Eckpunkte für öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland fortgeschrieben. Diese 
haben die Pflicht, „durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und 
Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und 
dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfül­
len.“ Sie „haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, 
europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu 
geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration, 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie den gesamtgesellschaftlichen Diskurs in Bund 
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und Ländern fördern.“ Sie sollen Angebotsvielfalt und Teilhabe für alle Bevölkerungsgrup­
pen ermöglichen, und ihre Angebote „haben der Kultur, Bildung, Information und Beratung 
zu dienen.“ (Medienstaatsvertrag 2024, § 26 (1)).

Der Medienstaatsvertrag adressiert auch anders finanzierte Rundfunkmedien sowie Te­
lemedien generell. Sie werden zwar nicht wie die öffentlich-rechtlich strukturierten Medien 
auf das beschriebene Leistungspaket verpflichtet, können dieses aber ihren Publika freiwil­
lig anbieten. Verbindlich sind für sie hingegen ebenfalls handwerkliche Grundsätze, wie 
zum Beispiel die Sorgfaltspflichten, die Achtung von Menschenwürde, Meinungs- und Glau­
bensfreiheit sowie Toleranz (Medienstaatsvertrag 2024, § 3). Bezogen auf Rundfunkmedien 
ist zudem ausgeführt, dass sie die „weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten“ 
haben, und: „Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die in­
ternationale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwir­
ken.“ (Medienstaatsvertrag 2024, § 50 (1)).

Gegenwärtig gibt es zwei große Herausforderungen: erstens die finanzielle Absicherung 
von all jenen Medien, die eine Public-Service-Leistung erbringen und damit systemrelevant 
sind; zweitens die Reform der Art, wie traditionelle Institutionen (ARD, ORF, SRG etc.) 
ihren Public-Service-Auftrag umsetzen. Rahmenbedingungen wie die digitale Transformati­
on der Gesellschaft und deren Folgen für den öffentlichen Diskurs, sinkende Reichweiten 
und offensichtlich gewordene, irritierende Fehlleistungen (zu viel Nähe zur Politik, zu wenig 
Kontrolle und Compliance-Regeln, zu wenig Budgetdisziplin etc.) samt dem Eindruck, in 
mancher Führungsetage öffentlich-rechtlicher Medien mangle es an Selbstkritikfähigkeit 
und Sensibilität1, zeigen, wie dringend ein solcher Wandel ist2 und wo dieser ansetzen sollte.

Einerseits fallen die beschriebenen Kritikpunkte besonders ins Gewicht bei Medien, 
die per Leistungsauftrag eine hohe Verantwortung für einen gesunden gesellschaftlichen 
Diskurs tragen und damit der Gesellschaft verpflichtet sind. Andererseits ist es problema­

1 Ein Beispiel ist ein Interview des Medienjournalisten Thilo Jung im Rahmen einer Talkrunde am 
1. März 2023 für das Medienmagazin „Zapp“ (Zapp Talk, 2023). Jung fragte den damaligen ARD-
Vorsitzenden und SWR-Intendanten Kai Gniffke: „360.000 Euro im Jahr, 30.000 pro Monat: War­
um?“ Gniffke antwortete, die Summe sei von seinem Verwaltungsrat festgelegt worden, und fragte 
zurück: „Sie könnten sich auch mal fragen, warum verdient ein Sparkassenvorstand von der Kreis­
sparkasse mehr als der Bundeskanzler?“ Und legte nach: Die Menschen könnten schließlich dafür 
„erwarten, dass da jemand ist, der sich das letzte Hemd dafür zerreißt, dass wir beim Publikum 
sind“. Er trete für die „Unabhängigkeit des Journalismus“ ein, wich aber im selben Interview der Fra­
ge nach seiner SPD-Mitgliedschaft aus.

2 Beispiele aus Deutschland: Die Causa Patricia Schlesinger. Sie musste ihren Posten als Intendantin 
des RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg, eine Landesrundfunkanstalt der ARD) unter anderem 
deshalb verlassen, weil sie durch persönliche Vorteilsnahmen und eine Bürorenovierung das Budget 
ihres Senders strapaziert hatte und dies im Sommer 2022 öffentlich wurde; zudem offenbarte 
sich dadurch, dass die Mechanismen der Kontrolle der Geschäftsführungspraxis nicht funktioniert 
hatten (Zapp 2022a; 2022b); der WDR (Westdeutscher Rundfunk, ebenfalls eine Landesrundfunk­
anstalt der ARD) fiel im Sommer 2024 durch eine Einkaufsliste mit teuren Möbeln für sein Film­
haus auf (z. B. Hendorf & Burgmer 2024), die der Sender dann aber zurückzog. Ein Beispiel aus 
Österreich ist die Verhaberung unter anderem des Chefredakteurs von TV News (ORF), Mathias 
Schrom, mit der Politik. Er trat zurück, als Chats bekannt wurden, die er mit dem ehemaligen 
FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache geführt hatte zur inhaltlichen Ausrichtung der 
ORF-Berichterstattung und zu Personalwünschen der FPÖ (dpa/AFP 2022). Ein Beispiel aus der 
Schweiz ist das Bekanntwerden, dass der damalige SRG-Direktor Gilles Marchand und SRF-Chefin 
Nathalie Wappler trotz eines Millionenverlusts der SRG 2020 hohe Boni erhielten, was in Politik und 
breiter Öffentlichkeit für Empörung sorgte (Urech 2021).
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tisch, wenn die Politik systematisch Geld zum Hebel und zum Knebel macht3. Damit stößt 
sie keinen Reformprozess an, sondern sorgt für Dauer-Verunsicherung und für aufgeregte 
Reaktionen in Redaktionen, die deren Leistungskraft eher belasten als fördern4. In Deutsch­
land wollte 2022 die CDU in Sachsen-Anhalt die ARD abschalten. Die AfD hat dies bei 
der Landtagswahl 2024 in Thüringen zu einem Wahlziel gemacht; in Österreich entwarfen 
2023 ÖVP und FPÖ einen Plan, wie sie die ORF-Beiträge abschaffen könnten. Auch in 
der Schweiz muss sich die SRG immer wieder rechtfertigen, dass sie Abgaben für ihre 
Leistungen erhält. 2018 wurde die Abschaffung der Abgaben in einer Volksabstimmung zwar 
klar verworfen; die SVP hat daraufhin aber eine Beitragshalbierungsinitiative eingereicht; 
diese steht voraussichtlich 2026 zur Abstimmung. Und im Oktober 2024 kündigten die deut­
schen Ministerpräsidenten als Teil ihres Reformpaketentwurfs den Plan an, den deutsch-ös­
terreichisch-schweizerischen öffentlich-rechtlichen TV-Spartensender „3sat“ abschaffen und 
den Kultursender ins deutsch-französische Programm von Arte integrieren zu wollen. Zu 
den Sparplänen für Deutschland gehörte zudem die Streichung von 16 der gegenwärtig 
69 regionalen Radiosender und ein Verzicht auf die bereits vorgesehene Erhöhung des 
Rundfunkbeitrags (Rundfunkkommission, 2024b).

Auch offenbar von Eigeninteressen angetriebene, kommerzielle Medienakteure – in 
Deutschland z. B. Medienjournalist:innen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder 
Axel Springer-Chef Mathias Döpfner – treiben solche Ansinnen voran. Sie polarisieren 
durch oberflächliche Kritik an öffentlich-rechtlichen Medien oder mit sachlich falschen 
Zuschreibungen wie „Staatsfunk“, „Staatsfernsehen“ oder „Staatspresse“ (vgl. Schreijäg, 
2017), was grundverkehrt ist: In demokratischen Ländern kann die Regierung Medien nicht 
vorschreiben, worüber und wie sie zu berichten haben; vielmehr steht Regierungshandeln 
unter kritischer Medienbeobachtung – auch der öffentlich-rechtlichen Rundfunkmedien.

Medien werden oft pauschal kritisiert; eher selten wird unterschieden zwischen der 
großen Bedeutung von kritischem Journalismus als Institution und der bedeutsamen Kri­
tik an konkretem Medienhandeln – etwa an einem bestimmten Programm, das Fragen 
aufwirft, ob der Leistungsauftrag wirklich erfüllt wird, oder wenn der Eindruck entsteht, 
dass Corona-Maßnahmen der Regierung zu wenig kritisch beleuchtet wurden. Auch das 
Prinzip, den medialen Public Service pauschal anzugreifen, ist kontraproduktiv und kann 
in einer plattformisierten, über Social Media oft durch Desinformation verunsicherten 
Öffentlichkeit das Vertrauen in Medien generell und mittelbar in die Politik beschädigen. 
Zudem erhöht Pauschalkritik den Druck auf Medienhäuser und den Beruf „Journalist“ als 
solchen und kann den im Ton und auch in Form von körperlichen Übergriffen zunehmend 
rauen, beleidigenden, hasserfüllten Umgang mit Journalist:innen weiter befeuern (Reporter 
ohne Grenzen, 2024: 4–12).

Das Bewusstsein für den Wert eines differenzierten Blicks und für das demokratieför­
dernde Potenzial von medialem Public Service in einem institutionsbezogen erweiterten 
Verständnis könnte gerade angesichts von Polykrisen und wachsender Verunsicherung eine 
konstruktive Neuordnung der Medienlandschaft im Digitalzeitalter fördern. Dies wird im 
nächsten Abschnitt insbesondere bezogen auf Systemrelevanz, Publikumsorientierung und 
Gemeinwohl ausgeführt.

3 Als Hinweis: Weil das an dieser Stelle als Vergleich zu weit führen würde, sind hier Beispiele 
wie Ungarn und die Slowakei nicht beschrieben. Dort haben die jeweiligen Regierungen über 
Finanzierungsthemen hinausgehend Druck auf öffentlich-rechtliche Medien ausgeübt und sie in 
ihrer Kernstruktur beschnitten.

4 Ein frühes Beispiel war Großbritannien. Die Regierung Boris Johnson kündigte 2022 an, der BBC 
die finanzielle Basis zu entziehen und Beiträge sowie Subventionen zu streichen. Dazu kam es zwar 
nicht, aber die Idee blieb in der Welt.
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Medialer Public Service als demokratieförderndes Prinzip
Öffentlich-rechtliche Medien, Demokratie und Systemrelevanz

Das Prinzip von medialem Public-Service, als öffentliche Dienstleistung einen Zugang zu 
Informationen zu garantieren, ist geknüpft an den Wertbeitrag, den Public Value, den Medi­
en dadurch leisten, dass Bürger:innen informiert an der Meinungsbildung, an Abstimmun­
gen und an Wahlen teilnehmen, durch Unterhaltung und Bildung ihr Wohlbefinden stärken 
sowie kundig am gesellschaftlichen Miteinander teilhaben können. Wenn Politiker:innen 
das Prinzip des Public Service im Medienbereich hochhalten, dann stärken sie zugleich ihre 
eigene Funktion als Mandatsträger. Allerdings müssen sie akzeptieren, dass Public Value die 
kritische Beobachtung von Politik einschließt: Die kontroverse, auch dissonante Debatte 
über politische Positionen ist ein Grundprinzip der Demokratie. Medien sollen solchen 
Diskussionen Raum geben, Sachverhalte auch kommentieren und zudem ans Tageslicht 
bringen, wenn Politiker:innen sich Fehler erlauben oder gar unredlich handeln.

Die Forschung zeigt: In Ländern mit starkem Public Service genießen demokratische 
Institutionen hohes Ansehen bei den Menschen; die Medienfreiheit ist dort vergleichsweise 
hoch, ebenso das Vertrauen in Informationsjournalismus; die Bereitschaft zur Korruption 
hingegen ist eher gering. Die amerikanischen Kommunikationswissenschaftler Timothy 
Neff und Victor Pickard untersuchten in 33 Ländern entlang diverser Kriterien (Rundfunk­
beitrag, Finanzierungsgarantie, institutionelle Unabhängigkeit, getrennte Aufsicht, pluralis­
tisch strukturierte Gremien) den Bezug zwischen öffentlich-rechtlichen Medien und Demo­
kratie und kamen zum Schluss: Funktionierende Demokratien mit stabilen Regierungen 
haben solide finanzierte öffentliche Medien, die institutionell abgesichert und politisch un­
abhängig sind. Öffentlich-rechtliche Medien können das öffentliche Engagement für Politik 
vergrößern (Neff & Pickard, 2021). Medienförderung kann demnach auch Demokratieför­
derung sein – und Ausdruck einer demokratischen Kultur. Auch hier geht es ums Prinzip.

Der Bericht „Trust in Public Service Media“ der European Broadcasting Union für 
2024 bestätigte das erneut: Demokratiebezogene Indikatoren und die Stärke oder Garantie 
öffentlich-rechtlicher Medien korrelieren: Wo Public-Service-Medien stark sind, ist auch 
das Vertrauen in sie und in demokratische Einrichtungen hoch. Die Sorge, desinformiert 
zu werden, ist dementsprechend niedriger. Die Europäische Union unterstützt dies, indem 
sie sich vermehrt als Garantin für Medienfreiheit und Medienpluralismus erweist (Holtz-
Bacha, 2022). Beispiele sind u. a. 2019 die Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern 
und 2021 die Initiative zum Schutz von Journalismus vor Klagemissbrauch (SLAPP) (Wyss 
et al., 2024).

Die zahlreichen Befunde aus der Wissenschaft zum Zusammenhang zwischen Medien­
vertrauen und Politikvertrauen, Demokratie und Public-Service-Leistung lassen sich als 
Warn- und Weckrufe an Politik, Gesellschaft und auch an den Journalismus selbst sehen, 
sich dem Eindreschen auf Medien und insbesondere auf jene, die sich Public Service und 
Public Value verpflichten, zu widersetzen. Wer diesem Prinzip die finanzielle Grundlage 
entzieht, beschädigt ein Fundament der Demokratie. Wenn wir ein gutes gesellschaftliches 
Miteinander wollen, dürfen wir das Public-Service-Prinzip nicht aushöhlen. Im Gegenteil: 
Es sollte dringend ausgeweitet werden.

Abbildung 1 visualisiert die Bezugspunkte von Journalismus als medialem Public Ser­
vice, der Public Value für die Gesellschaft leistet, sich als systemrelevant und Garant einer 
demokratischen Gesellschaft erweist mit der zentralen Rolle einer Widerspruchs- und Kri­
tikinstanz.

2.
2.1
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Journalismus als medialer Public Service: Bezugspunkte (eigene Darstellung)
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Die Beiträge, die Bürger:innen für diesen Dienst erbringen, sollen Abhängigkeiten vom 
Markt oder von staatlichen Mitteln oder Parlamentsentscheidungen möglichst vermeiden. 
Sie sind damit im Kern Solidarbeiträge für die Demokratie. Sie sind indes keine Beiträge 
für eine bestimmte Sendung (weder für eine, die man sehen möchte, noch für eine, die 
einen nicht interessiert), sondern für den Zugang zu einem vielfältigen Angebot, aus dem 
ganz unterschiedliche Interessen in einer Gesellschaft bedient werden sollen. Gerade um 
Vielfalt und Qualität finanziell unabhängig anbieten zu können, wurde zur Finanzierung ein 
Solidarmodell entwickelt, auf das im Prinzip alle Bürger:innen verpflichtet werden. Das Ziel 
ist, die Lasten möglichst gerecht auf sie zu verteilen.

Als systemrelevant gelten Einrichtungen, deren Fortbestand so wichtig ist, dass man 
sie nach Kräften aus Krisen, also etwa vor einer Insolvenz, retten muss. Zunächst wurde 
Systemrelevanz als Begriff auf den Finanz- und Bankensektor bezogen (Kleinow, 2016; 
Mülbert, 2011), dann aber ausgeweitet. Er findet nun Anwendung auf kritische Infrastruk­
turen (Kritis) technischer oder sozioökonomischer Natur, auf für die Versorgung zentrale 
Industrien sowie auf Berufe, die eines besonderen Schutzes bedürfen. Systemrelevanz be­
schreibt also die Bedeutung von Institutionen und Berufen zur Aufrechterhaltung von Syste­
men. In Deutschland wurden neun Sektoren mit kritischen Infrastrukturen beschrieben: 
Energieversorgung, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, 
Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwaltung 
sowie Medien und Kultur (Bundesamt für Justiz, 2016).

Abbildung 1:
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Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) beschreibt, wel­
che Art von Journalismus als systemrelevant verstanden wird: Er wird produziert in un­
abhängigen Medien, stellt regelmäßig Informationen bereit, verifiziert Informationen und 
trägt damit zur Meinungsbildung der Bevölkerung bei, er übernimmt Bildungsaufgaben 
in der Bevölkerung sowie politische Kontrollfunktionen (BBK, o. Dat.). Dieses erwartete 
Leistungsspektrum korrespondiert mit dem in diesem Essay beschriebenen Verständnis der 
einen gesellschaftlichen Wert (Public Value) generierenden öffentlichen Dienstleistung (Pu­
blic Service) sowie mit der zentralen Norm der Medienfreiheit. Sie soll auch ein möglichst 
störungsfreies Arbeiten garantieren. Die explizit benannte Kontrollfunktion von Journalis­
mus charakterisiert und stützt demokratische politische Systeme und Gesellschaften.

Die Systemrelevanz erlangt in Krisen besondere Bedeutung – so bei Pandemien, Natur­
katastrophen, Cyberattacken, Terroranschlägen, Kriegen, volkswirtschaftlichen Krisen. Ge­
rade in Krisen müssen die entsprechenden Berufe relativ unbeeinträchtigt ausgeübt werden 
können. Die Pandemie hat speziell auch die Systemrelevanz von Journalismus ins Bewusst­
sein gerückt. Mit der Systemrelevanz hängt das Systemrisiko kausal zusammen. Bezogen auf 
Journalismus bedeutet das, dass dessen Wegfall bedrohlich für das demokratische System 
wäre.

Public Service als Publikumsorientierung

Ein in diesem Sinne systemrelevanter Journalismus muss finanziell abgesichert bzw. geför­
dert werden. Freilich sind daran inhaltliche Bedingungen zu knüpfen: Jene, die öffentliche 
Mittel erhalten, müssen auch darlegen, wie sie diese verwenden. Wer sagt, er erbringe einen 
Public Service und schaffe damit einen Public Value, muss erklären können, worin dieser 
besteht. Und: Wer Journalismus mit Zukunft beziehungsweise ein Medium mit Zukunft be­
treiben will, muss zeigen, dass er die Zukunft versteht – und damit auch seine Community.

Eine Schlüsselfunktion bei einer zukunftsorientierten Reform von Journalismus ist die 
Beziehung zwischen dem „Volk“ und „seinen“ Journalist:innen. Die Kommunikationswis­
senschaftler Peter Glotz und Wolfgang Langenbucher erfanden 1969 für die Beobachtung, 
Journalismus schaue zu wenig auf seine Zielgruppen, den Begriff des „missachteten Lesers“ 
(Glotz & Langenbucher, 1969). Manches hat sich seither verändert. Durch die digitale 
Transformation wurde die missachtete Leserschaft zur beachteten Community. Ein halbes 
Jahrhundert nach der Veröffentlichung von Glotz und Langenbucher lässt sich indes fest­
stellen: In einer digitalen Debattiergesellschaft, in der Journalist:innen keine Schleusenwär­
ter mehr sind und jeder direkt veröffentlichen sowie wählen kann, wo er sich informiert, ist 
das „beachtete Publikum“ die einzige Option und fordert Journalismus ständig heraus. Die 
Qualität der Beziehung zwischen Journalismus und seinem Publikum spiegelt sich im Level 
der diskursethischen und medienethischen Orientierung wider (Habermas, 1990). Redak­
tionen, die erfolgreich sein wollen, binden systematisch ihr Publikum ein. Allerdings: Der 
rein rationale Diskurs ist eine verkürzte Vorstellung in einer digitalen Mediengesellschaft. 
Die Habermas‘sche Vorstellung muss erweitert werden: Auch Dissonanz muss als Teil des 
Diskurses verstanden werden (Pfetsch et al., 2018).

Community-Orientierung, Glaubwürdigkeit und Vertrauen hängen miteinander zusam­
men. In Vertrauensstudien (u. a. Quiring et al., 2024; Prinzing, 2021) wird Medien weiterhin 
attestiert, man könne ihnen zumindest „bei wichtigen Dingen“ vertrauen; das Vertrauen 
in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in Tageszeitungen bleibt vergleichsweise hoch, 
die Werte für Social Media sinken. Zugleich verfestigt sich bei einer Minderheit ein Miss­
trauen gegenüber Medien; die Skepsis gegenüber der Medienberichterstattung variiert auch 
themenbezogen. Aufmerken lässt, dass der Anteil jener, die es nicht für so bedeutsam halten, 
ob sie in einer demokratischen Gesellschaft leben, zunimmt. Eine Herausforderung und 
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ebenfalls ein Ansatzpunkt für inhaltliche Reformen ist der immer wieder erhobene Befund, 
dass der Anteil jener Menschen, die sich abgehängt und nicht wahrgenommen fühlen, 
steigt.

Studien zeigen, dass viele Journalist:innen offen sind für den Austausch mit ihrem 
Publikum, oft aber eine nur vage Vorstellung von ihrem Publikum haben und ihre Themen­
auswahl weiterhin am ihnen „bekannten“ Publikum (Funktionsträger, Kolleg:innen, Fami­
lie, Bekannte) orientieren; Klickraten für journalistische Beiträge liefern keine wirklichen 
Ansatzpunkte (Robinson, 2019).

Studien belegen auch, wie wichtig es ist, dass Journalist:innen die Bevölkerungserwar­
tung besser kennen (Sprengelmeyer et al., 2022) und daraus Schlussfolgerungen für die 
Praxis ziehen. Beispielsweise, indem sie dem Bedürfnis nachkommen, dass auch im Infor­
mationsjournalismus Emotion als Teil der Alltagswelt eine größere Rolle erhält (Prinzing, 
2020), indem sich Berichterstattung stärker auf das Alltagsleben (Familie, Arbeitsort, Frei­
zeitaktivität, lokale Gemeinschaft) des Publikums bezieht (Schrøder, 2019) und indem über 
Krisen (z. B. Pandemie, Ukrainekrieg, Flutkatastrophe) die Resilienz fördernd, kontextuali­
sierend und multiperspektivisch berichtet wird (Maurer et al., 2021: 17; Eddy & Fletcher, 
2022; Prinzing, 2024). Befunde, die erhebliche Diskrepanzen zwischen Rollen- und Quali­
tätserwartungen und der wahrgenommenen Leistung belegen, lassen sich auch generell 
als Arbeitsaufträge an Journalismus sehen. Insbesondere über ihre Integrationsfunktion 
können Medien das Gemeinschaftsgefühl der Menschen spürbar steigern, ergab eine Studie 
am Beispiel öffentlich-rechtlicher Nachrichtenangebote. Wenn Menschen sich repräsentiert 
fühlen, wenn gesellschaftliche Vielfalt sichtbar ist, dann fördere dies das Gemeinschaftsge­
fühl und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt; und dies stärke die Legitimation des 
Public Service (Stark & Stegmann, 2024).

Medialer Public Service als Leistung zugunsten von Gemeinwohl und Public Value

Der Begriff Public Value wurde durch den Verwaltungswissenschaftler Mark H. Moore 
geprägt. Er wollte für den öffentlichen Sektor ein Konzept etablieren, das dem Sharehol­
der Value im privaten Bereich entsprach. Beide Bereiche, so sein Grundgedanke, arbeiten 
wertschöpfungsorientiert. Der eine schafft private, der andere öffentliche Werte (Moore, 
1995). Public Value sollte Richtschnur für ein gemeinwohlorientiertes, unternehmerisches 
Handeln sein, also Gemeinwohl, ökonomische Effektivität und Dienstleistungsqualität mit­
einander verbinden und daraus eine Vertrauensbasis bilden5.

Heute ist das Public-Value-Konzept nicht mehr auf die Verwaltungswissenschaft be­
schränkt, sondern auf das Management verschiedenartiger Organisationen und privatwirt­
schaftlicher Unternehmen ausgeweitet. Dahinter steckt die Auffassung, dass Organisationen 
immer, auch nicht intendiert, Public Value schaffen oder zerstören (Meynhardt, 2009). Im 
erweiterten Verständnis beschreibt Public Value den Wertbeitrag und Nutzen, den eine 
Organisation für eine Gesellschaft erbringt. Wertschöpfung entsteht durch Wertschätzung 
und gesellschaftliche Akzeptanz. Es geht um die eine Gesellschaft stabilisierende und verän­
dernde Funktion von Organisationen für ein gelingendes Leben, also um die Bewertung, 
wie Grundbedürfnisse und damit auch gesellschaftliche Beziehungsgefüge erfüllt werden 
(Bozemann, 2007, Meynhardt, 2009).

Der Ökonom Peter Gomez und der Psychologe und Betriebswissenschaftler Timo 
Meynhardt (Gomez & Meynhardt, 2014) haben zunächst 2014 für die Schweiz und ab dem 
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5 Aus Platzgründen wird auf die Abgrenzung zu anderen Konzepten, wie z. B. Shared Value, Corpo­
rate Social Responsibility, Corporate Digital Responsibility, Nachhaltigkeit, Gemeinwohlökonomie, 
Öffentliches Gut, Purpose etc., verzichtet.
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Folgejahr für Deutschland einen Gemeinwohlatlas entwickelt, um diese Leistung messbar 
und fassbar zu machen. Der Atlas basiert auf einer Bevölkerungsbefragung, will aber keine 
Meinungsumfrage darstellen. Die Autoren knüpfen an Aristoteles‘ Überlegungen zum Ge­
meinwohl in der Polis an sowie an Immanuel Kants Idee vom Gemeinwohl als regulativer 
Idee, die von Menschen entwickelt und verändert werden kann. Sie verknüpfen solche 
Vorstellungen mit einem Bezugsrahmen aus der Bedürfnispsychologie – a) Aufgabenerfül­
lung, gestützt auf das Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle; b) Zusammenhalt, 
gestützt auf das Bedürfnis nach positiven Beziehungen; c) Lebensqualität, gestützt auf das 
Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung; sowie d) Moral, basierend auf dem 
Grundbedürfnis nach Selbstwerterhalt und -steigerung (GemeinwohlAtlas, o. Dat). Für 
den Gemeinwohlatlas 2020 wurden Menschen in Deutschland danach gefragt, wie sie die 
Gemeinwohlleistung von Institutionen – Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, Nichtre­
gierungsorganisationen – in diesen vier Dimensionen wahrnehmen (GemeinwohlAtlas, 
2020). Der Ansatz schreibt Public Value individuelle sowie kollektive Komponenten zu und 
folgt der Auffassung, dass Institutionen stärker als Normen unser Gemeinwohlempfinden 
formen und Wertschöpfung, also „Public Value“, generieren. Die Erhebung wurde 2019 
durchgeführt. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz waren auf 
den ersten Plätzen, die ARD folgte auf Platz 15, das ZDF auf Platz 17, die Süddeutsche 
Zeitung auf Platz 31 und die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Platz 35. Alle wurden 
vergleichbar gut wahrgenommen bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung und ihre Integrität; 
bei der Einschätzung des Beitrags zum gesellschaftlichen Zusammenhalt fielen Süddeutsche 
und Frankfurter gegenüber den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern ab. Die Befunde 
belegen ferner, dass der Medieninstitutionen zugeschriebene Gemeinwohlbeitrag insgesamt 
hoch ist, bei öffentlich-rechtlich wie bei privat finanzierten.

Gemeinschaftsgefühl, Solidarität sowie gemeinschaftlicher Nutzen sind wichtige Fakto­
ren, die zum Wohl der Gesamtheit einer Gemeinschaft, also zum Gemeinwohl beitragen. 
Diese Gemeinschaft kann eine bestimmte soziale Gruppe, eine Region oder auch eine Nati­
on sein. Übertragen auf Medien bedeutet dies, dass sie beim Publizieren auch die Interessen 
der Allgemeinheit im Blick haben und zudem eine Dienstfunktion übernehmen, indem sie 
durch die Art, wie sie berichten und z. B. Diskurse abbilden, Gemeinwohl ermöglichen und 
fördern. Die Rolle der Medien ergibt sich aus einem kooperativen Gemeinwohlverständnis 
heraus. Sie bieten den Debattenraum für die Aushandlungsprozesse einer Gesellschaft und 
prägen durch die Art, wie sie diesen moderieren, normative Überzeugungen mit – etwa 
Sichtweisen auf Integration und Desintegration etc. (Altmeppen, 2022). Die Digitalisierung 
erweitert auch bezogen auf das Gemeinwohl den medialen Verantwortungsbereich (Alt­
meppen et al., 2019).

Um ihre Finanzierung durch öffentliche Gelder als Gemeinwohlbeitrag zu legitimieren, 
haben insbesondere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten das Public-Value-Konzept auf­
gegriffen. Die BBC hat dabei eine Pionierrolle eingenommen (Collins, 2007). Sie trans­
ferierte das Public-Value-Konzept als eines der ersten Medienhäuser 2004/2005 bei der 
Erneuerung der „BBC Charter“ in die Medienbranche, prägte die Begriffsdifferenzierung 
sowie die Debatte darüber, wie man diesen Ansatz operationalisierbar und messbar macht 
(BBC, 2004), unterzog neue Sendeformate (BBC Trust, 2010) einem Public Value-Test und 
entwickelte das Konzept kontinuierlich weiter. In einem von der eigenen Forschungsabtei­
lung aufgegleisten Projekt wurde eine Erfolgsmessung von Produkten erarbeitet, die neben 
Nutzungszahlen auch qualitative „Human Values“ heranzieht; sie wurden zu einem Katalog 
mit 14 Werten zusammengefasst, die auf das Wohlbefinden der Nutzer:innen ausgerichtet 
sind – z. B., sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, sozial vernetzt zu sein, sich selbst 
zu verstehen, auszudrücken und verwirklichen zu können, sich motiviert, anerkannt, welt­
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offen, sicher, selbstbestimmt und wohl zu fühlen sowie Neues zu lernen (Kerlin, 2020). Um 
den öffentlichen Wert umfassend darstellen zu können, wurden in einem weiteren Projekt 
drei Messebenen vorgeschlagen: die individuelle Ebene (was nützt das BBC-Angebot mir 
unmittelbar?), die gesellschaftliche (inwiefern fördert das BBC-Angebot eine integrativere, 
tolerantere, vielfältige Kultur?) sowie die ökonomische Ebene (inwiefern sind z. B. für das 
Erschließen neuer Märkte unternehmerische Risiken nötig?) (Mazzucato et al., 2020).

In Deutschland verwenden ARD und ZDF und in Österreich der ORF ähnliche Verfah­
ren, um den Public Value neuer Sendeformate zu ermitteln (z. B. ORF, 2025).

Die Schweiz kennt für den öffentlichen Rundfunk, die SRG, keine Public-Value-Prü­
fung. Der Service public6 wird nirgends definiert. Aber in der Konzession der SRG (2022) 
wird im Detail dargelegt, was die SRG machen soll. Die Summe hieraus kann als Service 
Public aufgefasst werden. Drei zentrale Punkte sind: (1) Der Sender versorgt das ganze 
Land, auch die Randgebiete; (2) er bietet im Programm auch das an, was sich im Markt 
nicht rechnet; (3) er versorgt die Bürger:innen so mit Informationen, dass sie informiert 
an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen können. Zudem wurde über die Idee, den Ab­
gabenkuchen anders aufzuteilen, also über das „Gebührensplitting“, das Service-Public-Ver­
ständnis erweitert. Demnach können neben der SRG auch privatwirtschaftliche Rundfunk­
unternehmen einen Public Service erbringen und dann am Abgabenkuchen partizipieren; 
auf den Weg gebracht wurde dies durch eine Regierungsinitiative 1987, das Gesetz trat 1991 
in Kraft, Abgabenanteile für Private fließen seit 1995. Im Jahr 2003 wurde eine Ausweitung 
unter dem Aspekt der Medienvielfalt auf den Weg gebracht, zunächst waren politische 
und ökonomische Kriterien ausschlaggebend: Partizipieren am Abgabenertrag sollten lokale 
und regionale Rundfunkveranstalter, wenn in ihrem Versorgungsgebiet kein ausreichendes 
Finanzierungspotenzial vorhanden war, aber ein besonderes öffentliches Interesse an ihnen 
besteht. Es ging also um einen Ausgleich zwischen städtischen Agglomerationen und dünn 
besiedelten Rand- und Bergregionen; stets betont wurde aber, dass all dies die Erfüllung 
des gesetzlichen Auftrags der SRG nicht einschränke. Ob die Kriterien für eine „Service 
public“-Leistung erfüllt sind, prüft bei den privaten Veranstaltern das Bundesamt für Kom­
munikation (Bakom). Dieses Vorgehen markiert zwar ein verglichen etwa mit Deutschland 
breiteres Public-Service-Verständnis, das aber nicht umfassend ist: Online- und Printmedi­
en bleiben außen vor (Prinzing & Blum, 2023).

Der exemplarische Abriss zeigt vor allem, dass „Public Value“ sich als Handlungsinstru­
ment einsetzen lässt.7 In einem von veränderten Ansprüchen der jüngeren Generationen 
(Prinzing & Mothes, 2025) und von Überangebot geprägten Umfeld wird immer bedeutsa­
mer zu ermessen, welchen Wert ein Produkt oder eine Dienstleistung einem persönlich 
oder der Gesellschaft als solcher einbringt. Der Blick auf Interaktion und Nutzung reicht 
nicht mehr aus, um den Erfolg von digitalen Produkten zu messen und die Qualität 
der Beziehung zu den Nutzer:innen sowie ihre Bedürfnisse zu verstehen. Das adressiert 
privatwirtschaftliche Medienhäuser, insbesondere aber öffentlich-rechtliche Medienhäuser 
aufgrund ihres Leistungsauftrags. Public Value als Instrument kann gerade unter den Be­

6 In der Schweiz ist der französische Begriff Service Public üblich, ist aber synonym zum Begriff 
Public Service.

7 Weitere Vertiefungen lassen sich aus Befunden zu Media Accountability auch auf internationaler 
Ebene (z. B. Fengler 2020) sowie zu Varianten von „Contribution to Society“, die inter- und transdis­
ziplinär auf der Ebene der European Broadcasting Union diskutiert werden (European Broadcasting 
Union 2024b, 2024c und 2024d; siehe van Eimeren, 2019), ableiten; vgl. zudem Hasebrink (2007) zu 
Grundsätzlichem sowie Serong (2017) zum ungenutzten Potenzial von Public Value, ferner Mulgan 
et al. (2019) generell zu Messmethoden oder die PublicValue Berichte des ORF, u. a. für 2025. An 
dieser Stelle würde zu weit führen, hierauf genauer einzugehen.
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dingungen digitaler Transformation helfen, den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien 
zu schärfen, ihre Unabhängigkeit und ökonomische Effizienz zu steigern, indem sie ihre 
eigene gesellschaftliche Rolle besser verstehen, sie als eine gestaltende, gesellschaftliche 
Kraft einsetzen und entsprechende Managemententscheidungen treffen. Auch die aktuellen 
Reformkonzepte implizieren solche Verknüpfungen.

Zu diesem differenzierten Verständnis kann auch der nun folgende Blick auf die Poten­
ziale von medialem Public Service beitragen, die sich aus einer Gegenüberstellung der 
Säulen im gegenwärtigen Rundfunksystem erkennen lässt.

Potenziale von medialem Public Service und dessen Ausweitung

Es gibt vielfältiges Potenzial für medialen Public Service. Exemplarisch lässt sich das an 
den in Abbildung 2 visualisierten drei Säulen im gegenwärtigen Rundfunksystem zeigen: 
kommerzieller Rundfunk (KR), also Profit Media, öffentlich-rechtlicher Rundfunk (ÖRR), 
also Public Service Media gemäß Leistungsauftrag, und nichtkommerzielle Medien (NR), 
also Community Media.

Potenziale für medialen Public Service am Beispiel der drei Säulen im 
gegenwärtigen Rundfunksystem (eigene Darstellung)

Kommerzieller Rundfunk (KR) 
(Profit Media)

• Systemrelevanz als 
Selbstverpflichtung

• Privilegien, Pressekodex

Öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk (ÖRR) 

(Public Service Media)

• Systemrelevanz als 
Verpflichtung

• Privilegien, Pressekodex
• Leistungsauftrag: Bildung, 

Information, Unterhaltung
• Pflicht, individuelle bzw.  

öffentliche Meinungsbildung 
zu ermöglichen 

Nichtkommerzielle 
(Rundfunk-)Medien (NR)

(Community Media)

• Systemrelevanz ggf. als 
Selbstverpflichtung

• Orientieren sich teilweise am 
Pressekodex

• Bürgerschaftliche Initiativen, 
für die Medienschaffen 
Ausdruck eines 
demokratischen 
Grundverständnisses ist (oft 
wollen sie Bürgerbeteiligung 
und Medienkompetenz durch 
Reflexion und 
Mitmachmöglichkeiten 
stärken und greifen lokale 
bzw. alternative Themen auf).

Dem kommerziellen Rundfunk ist unbenommen, Public Service zu leisten; er soll sich 
an die Berufsethik halten und kann entsprechende Privilegien (z. B. Informantenschutz, 
Auskunftsrechte) geltend machen. All dies gilt auch für den ÖRR, mit dem Unterschied, 
dass er diese Leistungen (Bildung, Information, Unterhaltung, Meinungsbildung) erbringen 
muss. NR gehen oft aus bürgerschaftlichen Initiativen hervor. Für viele von ihnen ist Me­
dienschaffen ein Ausdruck eines demokratischen Grundverständnisses. Einige orientieren 
sich explizit an einem Pressekodex, viele wollen Beteiligung ermöglichen, die generelle Me­
dienkompetenz fördern (durch Angebote zum Mitmachen und Mitdiskutieren); sie greifen 
oft lokale, teils auch alternative Themen auf.

Die Kommunikationswissenschaftler Josef Seethaler und Helmut Peissl zeigten in einer 
Studie das Potenzial nichtkommerzieller Rundfunkmedien in Österreich auf (Peissl & See­
thaler 2020;  vgl. auch Seethaler & Beaufort, 2017): NR decken einen Bedarf ab an lokaler 
Information, Dialog und Community-Building, auch indem sie kritische Medienkompetenz 
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vermitteln und Demokratie erlebbar machen. Während traditionelle Medien im KR- wie 
im ÖRR-Bereich sich eher mit institutioneller Politik auseinandersetzen, fördern Communi­
tymedien eher die Bereitschaft, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Sie agieren oft als 
eine demokratisch gesinnte Gegenkraft zu über Social-Media-Kanäle verbreiteten extremis­
tischen Ansichten. Zudem könnten sie Impulsgeber werden durch die Art, wie sie ihre 
Community bedienen und wie sie soziale Funktionen von Journalismus (u. a. Artikulation) 
umsetzen, die in klassischen Medien weniger intensiv ausgeprägt sind, vom Publikum aber 
nachweislich geschätzt werden.

Der nichtkommerzielle Rundfunk in Österreich ist vergleichbar mit den nichtkommer­
ziellen Sendern des „Bürgerfunks” (auch „Bürgermedien“) in Deutschland oder den „kom­
plementären Sendern” in der Schweiz. International werden diese Medien als „Community-
Medien” kategorisiert. Der Europarat anerkennt ausdrücklich ihren Wert „als Quelle für 
lokale Inhalte, kulturelle und sprachliche Vielfalt, Medienpluralismus, soziale Inklusion und 
interkulturellen Dialog […]. Er unterstützt das Engagement von Bürgermedien für Medien- 
und Informationskompetenz durch die Entwicklung von kritischem und kreativem Denken 
und aktiver Beteiligung an der Produktion von Medieninhalten“ (Europarat, o. Dat., von 
Verf. ins Deutsche übersetzt). Community-Medien, die auch journalistisch arbeiten, haben 
also ebenfalls Systemrelevanz-Potenzial. Sie leisten medialen Public Service und erbringen 
damit einen Public Value und somit einen Beitrag zum Gemeinwohl.

An dieser Stelle muss als weiterer Begriff „Gemeinnützigkeit“ eingeführt werden. Ge­
meinnützig meint eine Tätigkeit, mit der in erster Linie die Allgemeinheit gefördert wird. 
Dafür können steuerliche Vergünstigungen geltend gemacht werden. Es werden also nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt. Die Mittelverwendung ist an Bedin­
gungen geknüpft (u. a. keine Gewinnanteile an Mitglieder, keine Förderung politischer 
Parteien).

Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gelten a priori als gemeinnützig. Gemeinnützige 
Initiativen wie Correctiv.org oder Netzpolitik.org werden maßgeblich aus Stiftungsmitteln 
oder Spenden finanziert. Das Problem ist allerdings, dass die Gründung und das Betreiben 
einer Initiative für gemeinnützigen Journalismus kompliziert ist, solange die Gemeinnützig‐
keit von Journalismus nicht grundsätzlich vom Gesetzgeber anerkannt wird. Das von gemein‐
nützigen Initiativen, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen und anderen gegründete 
„Bündnis Forum Gemeinnütziger Journalismus“ hat das Ziel, den gemeinwohlorientierten, 
nicht kommerziellen Journalismus in Deutschland zu stärken, und schlägt zur besseren 
Unterscheidbarkeit ein Qualitätssiegel vor mit Verpflichtung auf Transparenz, Selbstlosigkeit 
und Orientierung an den im Pressekodex niedergelegten Richtlinien (Deutscher Presserat, 
o. Dat.; ferner Bündnis Forum Gemeinnütziger Journalismus, o. Dat.).

Journalismus, der sich dem medialen Public Service im idealen Sinn verpflichtet, bildet 
das Rückgrat einer demokratischen Gesellschaft und folgt berufsethischen Qualitätskriteri­
en. Das korrespondierende medienunternehmerische Handeln ist am Public Value und 
damit an Good Governance orientiert und richtet daran seine Plattform-, Digital- und KI-
Strategien aus. Das könnte zum Beispiel heißen, nicht einfach hinzunehmen, wenn global 
agierende Unternehmen mit Medieninhalten z. B. ihre Sprachbots trainieren, ohne dafür zu 
bezahlen. Es könnte ferner heißen, sich selbst zu verpflichten, Clickbaiting zu vermeiden, 
also reizgesteuerte Überschriften, mit denen ein Publikum in einen Beitrag gelockt wird, in 
dem das angespielte Thema gar nicht zentral ist, es folglich in die Irre zu führen.

Wir haben also gesehen, dass neben öffentlich-rechtlichen Rundfunkmedien viele weite­
re Medien Journalismus als professionellen journalistischen Kriterien folgenden Public Ser­
vice anbieten: privat finanzierte, stiftungsfinanzierte (z. B. Correctiv.org), communityfinan­
zierte (z. B. Republik.ch) sowie communitygetragene, nichtkommerzielle (z. B. DorfTV.at). 
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Aber diese sind bislang nicht oder nur teilweise in eine Grundabsicherung eingebunden. 
Überlegenswert wäre, die Beitragsfinanzierung auszudehnen, um generell demokratierele­
vanten Informationsjournalismus abzusichern. In der Pandemie erfüllten private Medien­
unternehmen mit journalistischer Qualitätsarbeit quasi freiwillig den öffentlich-rechtlichen 
Leistungsauftrag, waren aber durch ihr Geschäftsmodell deutlich stärker eingeschränkt. 
Sie mussten Teile der Redaktionsbelegschaft in Kurzarbeit schicken, weil Anzeigenerlöse 
eingebrochen waren, und wurden gleichzeitig als systemrelevant gelobt.

Allerdings ist die Finanzierung von ÖRR selbst Gegenstand vieler Debatten und Reform­
konzepte. Die European Broadcasting Union (EBU) hat vier Grundsätze für die Finanzie­
rung von Public-Service-Medien (PSM) systematisiert, nach denen sich die bestehenden 
Finanzierungsformen bewerten lassen: stabil und angemessen, politisch unabhängig, fair 
und gerechtfertigt, sowie transparent und rechenschaftspflichtig (European Broadcasting 
Union, 2024a: 18). Johanna Wolleschensky und Annika Sehl (2024: 192) haben zudem die 
Finanzierungsformen öffentlich-rechtlicher Medien eingeteilt in gerätegebundene Beiträge, 
Haushaltsbeiträge, allgemeine oder zweckgebundene Besteuerung und die Vor- und Nach­
teile einander gegenübergestellt. Beispielsweise haben die ersten beiden Formen den Vorteil 
größerer Staatsferne gegenüber den beiden Besteuerungsvarianten, aber den Nachteil, po­
tenziell verteilungsungerechter zu sein, zumindest bei über die Einkommenssteuer erhobe­
nen Steuerfinanzierungen. Als Fazit bleibt (vgl. Wolleschensky & Sehl, 2024: 193; European 
Broadcasting Union, 2024a: 17), dass es keinen Königsweg gibt. Weil die Finanzierungsfor­
men und ihre Ausgestaltung stets auch an die rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes anzupassen sind, unterscheiden sich die Ge­
wichtung der Kriterien sowie die jeweilige Finanzierungsform und deren Ausgestaltung.

Die Finanzierung ist ein Bereich der Reformüberlegungen für öffentlich-rechtliche Me­
dien. Sie werden nun deshalb kursorisch skizziert, weil sie Anregungen liefern für all jene 
Medienhäuser, die ihr publizistisches Handeln auf Public Value ausrichten wollten.

Reformideen für medialen Public Service mit Zukunft

Durch die Digitalisierung ist ein Argument aus „vordigitaler“ Zeit für öffentlich-rechtliche 
Medienangebote weggefallen: Als terrestrische Sendefrequenzen knapp waren, sollte so 
sichergestellt werden, dass diese im Dienst der Gesellschaft verantwortungsvoll vergeben 
und bespielt wurden. Mittlerweile muss die Begründung für öffentlich-rechtliche Angebote 
vorwiegend über Inhalte erfolgen. Auch dieser Paradigmenwechsel legt nahe, medialen 
Public Service als ein Prinzip für eine bestimmte Art von Leistung aufzufassen, die nicht 
zwingend an eine ÖRR-Struktur gebunden ist.

Seit Jahren wird darüber diskutiert, dass der ÖRR reformiert werden müsse; es wur­
de geplant, kritisiert und gestritten, einzelnes geändert, aber wenig Grundlegendes. In 
Deutschland stellte die Rundfunkkommission der Länder im März 2023 entscheidende 
Weichen für eine Reform. Sie berief einen „Zukunftsrat“ aus acht Expert:innen ein, der 
Vorschläge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu entwickeln hatte und diese im 
Januar 2024 vorlegte (Zukunftsrat, 2024). Sie umfassen eine Schärfung und Fortentwick­
lung des Auftrags und Anforderungen an die Angebote, eine Reform der Gremien und 
Leitungen, eine Reform der ARD in Richtung „organisierte Regionalität“, eine gemeinsame 
digitaltechnische Lösung für ARD, ZDF und Deutschlandradio, eine Weiterentwicklung der 
Führungskultur sowie einen Paradigmenwechsel beim Finanzierungsverfahren: Statt der 
Vorab-Ermittlung des Finanzbedarfs durch die entsprechende Kommission (Kommission 
zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten – KEF) solle die tatsächliche 
Auftragserfüllung, also eine Ex-post-Bewertung, maßgeblich werden (Zukunftsrat, 2024: 
31ff.).
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Die Rundfunkkommission der Länder hat im Anschluss an den Bericht des Zukunfts­
rats ebenfalls im Januar 2024 ein Eckpunktepapier verabschiedet (Rundfunkkommission, 
2024a). Dies ist auch deshalb bedeutsam, weil für die Gesetzesverabschiedung die Einstim­
migkeit der Bundesländer notwendig ist. Ferner beauftragte die Rundfunkkommission die 
KEF, die Effizienzgewinne zu beziffern. Auf dieser Grundlage und unter dem Eindruck 
der zahlreichen öffentlichen Debatten legte die Rundfunkkommission im Oktober 2024 
einen Entwurf für einen Reformstaatsvertrag vor (Rundfunkkommission, 2024b), dem die 
Länder in ihrer Sitzung im Dezember 2024 im Grundsatz zustimmten; Uneinigkeit blieb 
bezogen auf die Rundfunkbeitragshöhe. ARD und ZDF haben im November 2024 eine 
Verfassungsbeschwerde eingereicht, damit der Beitrag steigt.

Die beiden zentralen Reformvorschläge, der Zukunftsratsbericht sowie das Eckpunkte­
papier der Länder, führen in eine ähnliche Richtung, aber mit markanten Unterschieden im 
Detail und in der Priorisierung. Ein Beispiel: Der Zukunftsrat möchte den Bildungsauftrag 
erweitern und den Demokratieauftrag schärfen (Zukunftsrat, 2024: 11f.), die Rundfunkkom­
mission den Fokus auf junge Leute, On-Demand-Formate, Bildungs- und Medienkompe­
tenz legen (Rundfunkkommission, 2024a).

Der Rechtswissenschaftler Jan Christopher Kalbhenn (2024) ergänzte seine Gegenüber­
stellung dieser beiden Entwurfspakete mit eigenen, teils noch weiter reichenden Vorschlä­
gen. Er wünscht sich für den ÖRR einen technologieneutralen Auftrag mit einem Public-Va­
lue-Test als Evaluierungsinstrument und die Abschaffung des Verbots der Presseähnlichkeit 
sowie sämtlicher Restriktionen im Onlinebereich (Kalbhenn, 2024: 24). Und er plädiert 
für möglichst viel Verbindlichkeit und daher für das Verankern von Vielfaltsgebot und 
regionaler Fokussierung der ARD als gesetzlichem Auftrag.

Breite Einigkeit besteht in der Absicht, entlang des Public-Service-Prinzips eine gemein­
same digitale Plattform zu entwickeln und einen öffentlichen, digitalen Debattenraum zu 
gestalten. Impulse hierzu kamen auch aus der Wissenschaft. Einigen gehen die Reformideen 
in diesem Bereich nicht weit genug.8 Andere vermissen Meinungsvielfalt, Themen würden 
ausgeblendet, Menschen nicht gehört. Sie führten ihre Ideen dazu in einem 2024 veröffent­
lichten „Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland“9 aus.

Viele Vorschläge stießen weitere Diskussionen und Statements an. Auch hierfür ein 
Beispiel: WDR-Chefredakteur Stefan Brandenburg wies den Vorwurf einer politischen Be­
einflussung zurück, den er aus dem oben genannten Manifest herausgehört habe. Er räumte 
aber ein, man sei sich vielleicht oft zu schnell einig, indem man nach Konsens suche, und 
grenze sich selbst den Debattenraum ein, statt ihn offener zu halten (Deutschlandfunk, 
2024). Dies hatte er zuvor auch in einem Gastbeitrag für „Die Zeit“ ausgeführt (Branden­
burg, 2024). Journalist:innen müssten noch häufiger jene Fragen stellen, die sich Menschen 
im Publikum stellen, und zuweilen eigene Hemmungen überwinden – beispielsweise jene, 

8 Weit über tausend Wissenschaftler:innen unterzeichneten 2021 ein Manifest für öffentlich-rechtliche 
Medien und für ein öffentlich-rechtliches Internet (Fuchs & Unterberger, 2021). Intention war, 
gemeinsam mit Politik und Zivilgesellschaft der von globalen Tech-Unternehmen dominierten platt­
formisierten Öffentlichkeit ein demokratieförderndes Internet entgegenzusetzen, das auf zuverlässige 
Informiertheit, konstruktive öffentliche Debatten und sozialen Zusammenhalt baut. Martin Andree 
und Karl-Nikolaus Peifer setzen auch bei den globalen Plattformen an. Sie vermissen in den Reform­
plänen u. a. ein neues Medienkonzentrationsrecht für digitale Medien sowie ein Konzept, durch 
welche Erlösmodelle der Journalismus unter digitalen Bedingungen gesichert und die Erosion der 
politischen Öffentlichkeit aufgehalten werden könne (www.mstv2go.de, Andree & Peifer, 2024).

9 Eine Gruppe von ÖRR-Mitarbeitenden richtete 2024 unter dem Namen „Meinungsvielfalt.jetzt“ die 
gleichnamige Website https://meinungsvielfalt.jetzt/ für ihr „Manifest für einen neuen öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in Deutschland“ ein.
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sich endlich mal systematisch mit der Ausbreitung eines konservativen Islams auseinander­
zusetzen. Man müsse „nüchtern auf das blicken, was schiefläuft“ (Brandenburg, 2024).

Veränderungsvorschläge wurden zudem unterschiedlich stark ausgeführt. Die Qualitäts­
richtlinien von ARD (2024) und ZDF (2023) behandeln z. B. den Punkt „Meinungsbildung“ 
eher vage – das ZDF immerhin mit dem Hinweis, gegensätzliche Standpunkte seien mög­
lichst gleichwertig zu behandeln. Der Vorschlag des Zukunftsrats (2024) hingegen wird 
konkret: Man müsse mehr Kontext liefern, sich als „Anwälte des öffentlichen Diskurses“ 
verstehen – und legt dies detailliert dar.

Viele Punkte aus den Reformideen lassen sich nicht nur als Impulse für den ÖRR lesen, 
sondern für all jene Medienhäuser, die das Erbringen journalistischer Leistungen als Public 
Service und ihr unternehmerisches Handeln auf Public Value ausrichten wollen, gegebenen­
falls – Stichwort: gemeinsame digitale Debatten-Plattform – sogar im Schulterschluss.

Ein vom ZDF beauftragtes Gutachten (Dogruel et al., 2025) führt Reformideen für 
digitalen Public Value aus. Es gelte, zu den marktdominanten Plattformbetreibern ein Ge­
gengewicht zu formieren, indem man sich vernetze und kooperiere. Communitymedien 
erwähnen die Autor:innen in ihrem Gutachten nicht, aber öffentlich-rechtliche und private 
Medien sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen.

Sechs Wegmarken als Fazit

Die Digitalisierung, neue Ausspielwege und Anbieter sowie ein sich wandelndes Medien­
nutzungsverhalten haben unsere Medienlandschaften grundlegend verändert. Medien sind 
herausgefordert, sich entsprechend weiterzuentwickeln. Nur indem die digitale Transforma­
tion in der eigenen Organisation vorangetrieben wird, gelingt es, in einem vitalen Dialog 
mit dem Publikum zu stehen und damit als vertrauenswürdig und relevant wahrgenommen 
zu werden. Das bedingt
– als erste Prämisse einen Journalismus, der sich seiner Verantwortung auch für die 

Demokratie bewusst ist und berufsethisch kompetent agiert;
– als zweite Prämisse einen medialen Public Service als unverzichtbare Leistung für eine 

demokratische Gesellschaft.
Dies ist gegenwärtig angesichts der Wahrnehmung einer Polykrise und einer zunehmenden 
politischen Polarisierung sowie der Sorge um eine Erosion der Demokratie dringlicher 
denn je. Viele Medien leisten durch ihre Arbeit freiwillig einen Public Service, öffentlich-
rechtliche Medien sind verpflichtet dazu. Sie stehen unter besonderem Reformdruck sowie 
in der Kritik bezogen auf ihre Unabhängigkeit, ihre Strukturen und ihren Umgang mit 
Finanzen. All dies bestärkt die Notwendigkeit zur Transformation. Für diese sollten die 
folgenden Thesen gelten:

(1) Kostenbeteiligungen am öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind ein Solidarbeitrag und 
im Kern als eine Demokratieabgabe zu betrachten; dies gilt unabhängig von der Form der 
Abgabe (ob über Haushalts- oder Gerätebeiträge oder Besteuerung).

(2) Alle Medien, die Public Service leisten und Public Value bieten, sollten ein Stück 
von diesem Abgaben-Kuchen erhalten, der ihren Beitrag für systemrelevanten Journalismus 
absichert.

(3) Wir benötigen gemeinwohlorientierte, digitale Plattformen als Garanten für verlässli­
che Informationen auf Dorf-, Stadt-, Landes- und Bundesebene.

(4) Medienpolitik muss a) den Rahmen setzen für eine gesicherte Finanzierung (natür­
lich ohne inhaltliche Einflussnahme; dazu gehört auch, Journalismus rechtlich als gemein­
nützig zu verankern) und b) aktiv das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit eines den berufs­
ethischen Kriterien folgenden Journalismus für eine demokratische Gesellschaft fördern.
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(5) Public Service leistende Medien brauchen eine transparente Kosten-, Leitungs- und 
Kontrollstruktur und damit durchgängig Einsitz einer Communityvertretung in den Kon­
trollgremien.

(6) Ohne eine medienkompetente, zukunftsgewandte Gesellschaft geht es nicht: Public-
Service-Medien brauchen eine wache Gesellschaft, und eine wache Gesellschaft braucht 
Medien, die Wert für das Gemeinwohl schöpfen im Dienst einer vitalen Demokratie. 
Hierfür besteht eine gestufte Verantwortung, die Politik, Medien und jede Bürgerin, jeden 
Bürger adressiert.
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